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darf, dassckbr wit den neusten Erfahrungen aus folgen-

ken Fächern unterhalten wellt» :

1) Aus dem Fache der L an d w i r th sch a st,
über den Ackerbau, Wiesenbau, Gartenbau, Wein-
Forst- und Bergbau.

2) Aus dem Fache der Gewerben, über die

Handwerke, Künste, Fabriken, Manufakturen, neue

Mechanische Erfindungen, Maschinenwesen, Civil - und

Wasserbaukunst, u s. w.

;) Aus dem Fache der Handlung, Bcmrrkun.

gen über Aus. und Einfuhr, Holt- und Mauthsysteme,

was im Lande könnte erzielet und von aussn cmubrigcr

werden, u, s. w.
4) Aus dem Fache der sämtlichen Poüzcykun-

tr, Bemerkungen über Bevölkerung, Sterblichkeit,

Viehseuche, G.suudhcüs- Kranken - Armen- und Ar.
beltsanstatten— Belchrmigeii über Mißbrauche in allzu

grosser und allzu cingeschränkcer Gewcrds- und Hau-

dclsfccyheit, u. s. w.
5) Aus den Ca. mcr al - und F i n a n z w i sse n.

sch a flen, Bemerkungen über die Staatseinkünfte <

sowohl in den Regalien als in Staatsauflagen, deren

Eigenschaften und Berechnungen, u. s w.

6) Einige mit dem Schulwesen vertraute Männer

haben das Fach der öffentlichen und Privat Lehraustal-

ten besonders übernommen, und werten das Wichtigste

aus demselben mittheilen.

7) Andere werden diejenigen über obige Gegenstände

herauskommende Schriften, in so weil sie aus un,er

Vacerland Bezug haben, anzeigen und beurtheilen.

Wir wollen vorher keine Unparlhcylichkcit verspreche»,

sondern eher durch unsere Ausführung dem Publikum

zu beweisen suchen, wie sehr wir dasselbe — aber auch

uns st lösten schätzen. Es hält schwer unpartheystch zu

seyn, wenn mau schon seine Pacthie genommen hat.

Um diesen Endzweck besser zu erreichen, werden wir
obige Gegenstände unter folgender Eintheilung behandeln.

z) In weitläufigern Aufsätzen.

-) In Notitzcn.

m. Aus dem Ausland: Frankreich, England,
Deutschland, Italien :c.

d. Aus dem Inland.

z) In Mancherley; als: Anekdoten, Befördern«,'

gen, Todesfällen, Waaren- und Frachtpreisen«

Vorschläge», Anfragen, u. s. w.
4) Ends des Jahrs erscheint ein Titelbvzen und

ein Sachenregister.

Dich Nachrichten erscheinen wöchentlich, Mittwoch

und Samstags in - Blättern, von gleichem Format
und Druck, wie die Allgemeine Zeitung, in groß gto.

Man abonmrt bcv jedem Postamt ans ein Vicrtclià,
für 20 Batzm in Bern, und für 2; Batzen postftey
durch ganz Hclvetien.

Sollte man uns genugsam unterstützen und aufmun.
lern, so werden wir es uns angelegen seyn lassen, diese

Nachrichten noch immer mehr uno mehr zu vermehren
und auszudehnen ohne deßhalb den Preis zu erhöhen.

Nur die Postämter n hmeu Abonnements an. Wer
etwas, das für obige Nudeiken allgemeines Interesse
hat, einrücken lassen will, dem thun wir es unent.
geltlich. Wer etwas einzurücken begehrt, das sein

Partikularmteresse betrifft der bezahlt Einiag ; Rappen
per Linie. Sollren bis Ends Juni genugstrme Abon«
ncnlen beysammen seyn, so wird mit Anfangs Juli daS

crsteBlatt geliefert werden.—Bern, den May -go-.
Die Herausgeber der gem ein nütz,-

gen helvetischen Nachrichten.

Erklärung.
In der Recension von Hallers Gesch des

ös:r. Feldzuges in der Schwcitz (N. 549
S. 147) findet sich folgende Stelle:

„Wenigstens muß die Interimsregierung von Zürich
seinen Unwillen hart empfinden. (Man sehe S. 2,9
n. folg War sie doch so unverständig und unbchülfi-
lich, daß sie (S. 2;?) nicht auf den Gedanken siel,
„den in ähnlichem Fall jeder Privatmann ausgeführt
haben würde: die ihr (durch die helvetische Regi rung)
beym Abzug der Franzosen weggeführten Schulotitel,
a>s geraubtes Gut in den öffentlichen Blättern zu vcr-
russen, das Publikum zu warnen, solche uicht zu kauffen,
noch als Bezahlung oder Hypothek anzunehmen u, s. w."
(Das verstund der Hr. von Haller freylich besser: als
man ihm in Zürich Schuldtitel der chmaligen Berner-
regimmg vorwies, um sich über die Acchlheit einiger
Unterschriften bey ihm zu erkundigen, so griff er darauf,
erklärte sie kurz und gut für wiedercrtapptc gestohlne

Waare, und behielt sie zurück.)"

Da es nun Leute giebt, die tiîse Stelle dahin
auslegen, als habe der Recensent den Hr von Holler
beschuldigen wollen : „ es habe derselbe jene Schuldtitel
für sich beHallen" so erklärt der Nec. daß eine

solche Auslegung durchaus falsch ist, daß er nie daran
dachte, eine solche Anschnîdîguug -u machen, und daß

auch kein unbefangener Leser dieselbe in der obigen Stelle
finden wird.
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